
  

Interpellation Nr. 62 (September 2014) 

betreffend Polizeieinsatz vom 20. Juni 2014 
14.5313.01 

 

Am Freitagabend, den 20. Juni 2014 – ein Jahr nach der Räumung des Messeplatzes – gab es wieder eine 
grosse Polizeiaktion rund um die Art Basel. Dieses Mal wurde eine Kunstaktion verunmöglicht, indem einige 
Personen präventiv zur Personenkontrolle in das Untersuchungsgefängnis Waaghof gebracht wurden. 

Im Vorfeld planten Studierende der HGK mit dem Künstlerkollektiv „diezelle“ eine Kunstaktion Art and Order 
(gemäss einem Schreiben S. 23 in der BaZ vom 24.06.2014). Die Aktion scheint bereits im Vorfeld von Seiten der 
Polizei beobachtet worden sein. Denn bei den Proben der Gruppe um 18 Uhr war die Polizei bereits präsent. 

Jedenfalls kommt es wieder zu einem grossen Polizeiaufgebot auf dem Messeplatz und etwa 20 Personen 
werden für ein paar Stunden zur Personenkontrolle in den Waaghof gebracht. Dies jedoch bevor überhaupt 
irgendeine Aktion stattfand bzw. eine mögliche Gefährdung von PassantInnen entstand. Damit wird die 
Meinungsäusserungsfreiheit der BürgerInnen bereits vorbeugend eingeschränkt im Sinne einer unzulässigen 
Zensur. 

Die polizeiliche Reaktion auf die geplante Kunstaktion hinterlässt wie letztes Jahr einige Unklarheiten. Denn nach 
wie vor handelt es sich beim Messeplatz um öffentlichen Grund, der für die Allgemeinheit zugänglich ist. Es ist 
keine Rechtsgrundlage ersichtlich, um Grundrechte bereits im Vorfeld einzuschränken. Zudem ist es 
unverständlich, dass mehrere Personen mehrere Stunden im Waaghof bleiben müssen nur für eine 
Personenkontrolle. Hier entsteht der Eindruck, dass es sich um eine unzulässige Präventivhaft handelte. 

Daher bitte ich die Regierung, um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wer hat die Studierenden der HGK und das Künstlerkollektiv „diezelle“ im Vorfeld beobachtet? War der 
Staatschutz auch involviert?  

2. Welche Gefahr ging von den Proben und der geplanten Kunstaktion auf dem Messeplatz für den Staat und 
die BürgerInnen aus? 

3. Wie rechtfertigt der Regierungsrat die präventive Einschränkung der Grundrechte, insbesondere der 
Meinungsäusserungsfreiheit? 

4. Warum wurden Personenkontrollen durchgeführt? Welcher Tatverdacht bestand bei den Kontrollen? 

5. Welche Personen wurden für eine Personenkontrolle in den Waaghof gebracht? Alle die einen weissen 
Pappteller bei sich hatten?  

6. Warum wurden die Personen für die Kontrollen in den Waaghof gebracht? Hat die Regierung unter dem 
Vorwand einer mehrstündigen Personenkontrolle versucht, die Personen vom Messeplatz fernzuhalten? 

7. Was versteht die Regierung unter einer „Personenkontrolle“? Genügt das Vorweisen eines amtlichen 
Ausweises nicht mehr für eine Personenkontrolle?  

8. Warum wurden auch Personen zur Personenkontrolle mitgenommen, die sich nicht auf dem Messeplatz 
befanden?  

9. Ist die Regierung nicht der Ansicht, dass eine mehrstündige Haft für eine einfache Personenkontrolle 
unverhältnismässig ist? 

Tanja Soland 

 

 


